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Schliessung Gartenbad Zunzgen 
 
 

 

Die Badesaison 2016 neigt 
sich dem Ende zu. Am 
4. September 2016 
(19.00 Uhr) schliesst die 
Badi ihre Tore. 
 
Der schöne Sommer lud 
an vielen herrlichen Ta-
gen zum Baden ein. Wir 
danken allen Badegästen 

für das Sorgetragen zu unserer Badi. 
 
Sollten das Wetter und die Temperaturen ein paar weitere Ba-
detage zulassen, behalten wir uns vor, die Badi länger geöffnet 
zu lassen. 
 
Beachten Sie dazu die Infos auf unserer Webseite und vor Ort. 
 
Gemeinderat Zunzgen 
Werkdienste Zunzgen 

Aus dem Inhalt 

Der Gemeinderat 
informiert 

mehr ab Seite 3 

Öffentliche 
Planauflagen 

 

mehr auf Seite 5/6 

Frauenverein 

 

mehr ab Seite 12 

Verschiedenes 

 

mehr ab Seite 15 
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Schalteröffnungszeiten:  
Montag  09.00 - 11.30 14.00 - 18.00 
Dienstag 09.00 - 11.30 14.00 - 16.30 
Mittwoch geschlossen 14.00 - 16.30 
Donnerstag 09.00 - 11.30 14.00 - 16.30 
Freitag  09.00 - 11.30 geschlossen 

 
 
 

Impressum Inhaltsverzeichnis 
  
Auflage 
1260 Exemplare 

Amtliches 3 - 11 

 
 
Frauenverein Zunzgen 12 - 14 
 
 
Verschiedenes 15 - 24 
 
 
 
Redaktionsschluss nächste Ausgaben: 
 

20. September 2016 
19. Oktober 2016 

 
 

 
 

 
Redaktion 
Gemeindeverwaltung Zunzgen 
Alte Landstrasse 5 
4455 Zunzgen 
Telefon 061 975 96 60 
gemeinde@zunzgen.bl.ch 
 
Redaktionsschluss 
Daten für die nächsten zwei Ausgaben (sh. 
links). Der Redaktionsschluss der BüZ-Inserate 
ist jeweils um 12:00 Uhr mittags. 
 
Druckvorlagen 
Berichte, Fotos, Texte und Inserate werden, 
wenn immer möglich, in elektronischer Form 
angenommen. Inserate müssen druckfertig an 
uns gelangen, sodass sie direkt übernommen 
werden können. Die zu publizierenden Tex-
te/Inserate müssen spätestens bei Redaktions-
schluss auf der Gemeindeverwaltung vorlie-
gen. Später eintreffende Beiträge können 
nicht mehr berücksichtigt werden. Für Ände-
rungen oder Annullationen von Insertionsaufträ-
gen nach Redaktionsschluss haftet der Auftrag-
geber. Beiträge können von der Redaktion ge-
kürzt werden und anonyme Leserbriefe (Name 
oder Absender der Redaktion unbekannt) wer-
den nicht veröffentlicht. 
 
Druck 
Druckhüsli, Ch. Hess AG, Hauptstrasse 82,  
4450 Sissach 
 
Inserate 
Ganze Seite CHF 100.00 
Halbe Seite CHF   50.00 
Viertel Seite CHF   30.00 
 
Jahresabo 
Haushaltsversand an Ortsansässige gratis, 
CHF 30.00 für auswärtige Privatpersonen. 
 
Gratispublikationen 
Für ortsansässige Vereine und gemeinnützige 
Institutionen sind Publikationen in der  
Büchel-Zytig kostenlos. 
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 Der Gemeinderat 

Informiert 

 
 
Periodische Neuwahl der Mitglieder der 
Sozialhilfebehörde 

Gemäss § 2 Bst. c der Gemeindeordnung Zunzgen 
gehören der Sozialhilfebehörde 5 Mitglieder an 
und zwar: 

 

• das dem Sozialwesen vorstehende Gemeinde-
ratsmitglied 

• 4 Mitglieder, welche an der Urne gewählt wer-
den 

 

Gestützt auf § 6 Bst. b der Gemeindeordnung 
Zunzgen kann für die Wahl der Mitglieder der So-
zialhilfebehörde die Stille Wahl angewendet wer-
den. 

Fristgerecht wurden per 8. August 2016 folgende 
vier Wahlvorschläge eingereicht: 

 

• Roger Bertoni (bisher) 

• Edith Fischer (bisher) 

• Robert Jenny (bisher) 

• Ernst Sprunger (bisher) 

 

Die Stille Wahl kommt zur Anwendung, da die 
eingereichten Wahlvorschläge den Bestimmungen 
von §30, Abs. 2 - 4, §33, Abs. 3 - 5 sowie §33a des 
Gesetzes über die politischen Rechte (GpR) ent-
sprechen.  

Hiermit widerruft der Gemeinderat Zunzgen den 
auf Sonntag 25. September 2016 angesetzten Ur-
nengang für die periodische Neuwahl der Mitglie-
der der Sozialhilfebehörde und erklärt die Vorge-
schlagenen als gewählt (vorbehältlich der 
Erwahrung). 

Das Ergebnis wurde gleichentags publiziert (Web-
seite, Aushang). 
 
 
Verschiebung Einwohnergemeinde-
versammlung 

Die auf den Donnerstag 15. September 2016 ange-
setzte Einwohnergemeindeversammlung wird auf 
den Donnerstag 20. Oktober 2016 verschoben. 

Finanzausgleich und Beiträge 2016 

Gemäss § 134 der Kantonsverfassung stellt der 
Kanton den Finanzausgleich sicher. Mit dem Fi-
nanzausgleich sollen ausgewogene Verhältnisse in 
der Steuerbelastung sowie in den Leistungen der 
Gemeinden erreicht werden. Beim horizontalen 
Finanzausgleich leisten Einwohnergemeinden, 
deren Steuerkraft über dem Ausgleichsniveau liegt 
(Gebergemeinden) Beiträge an die Einwohnerge-
meinden, deren Steuerkraft unter dem Ausgleichs-
niveau liegt (Empfängergemeinden). 

Gestützt auf § 1 der Finanzausgleichsverordnung 
berechnet das Statistische Amt jährlich den Fi-
nanzausgleich sowie die Beiträge, welche die Ge-
meinden an den Kanton zu entrichten haben. Für 
unsere Gemeinde fiel die Nettogutschrift um rund 
CHF 150‘700 tiefer als budgetiert aus. 

Horizontaler Finanzaus-
gleich 

CHF 2‘228‘273 

Übergangsbeiträge CHF 240‘616 

Sonderlastenabgeltung CHF 70‘813 

Kompensation Ergänzungs-
leistungen AHV 

CHF 127‘040 

Rückerstattung 6. Primar-
schuljahr 

CHF 302‘586 

Spitalbeschulung CHF 1‘552 

Gemeindeanteil Ergänzungs-
leistungen AHV 

CHF 593‘104 

Kompensationsleistungen 
Aufgabenverschiebungen 

CHF 67‘074 

Nettogutschrift CHF 2‘307‘598 

 

Detaillierte Erläuterungen zum Finanzausgleich 
werden im Rahmen des Rechnungsabschlusses 
2016 aufgezeigt. 
 
 
Schafschau 

Am Freitag, 30. September 2016 (07.00 – 18.00 
Uhr) findet unter dem Autobahnviadukt eine 
Schafschau mit rund 80 – 100 Tieren statt. 
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Bauabrechnung Wasserleitung Dammstrasse 

Der Gemeinderat hat an der letzten Sitzung die 
Bauabrechnung „Wasserleitung Dammstrasse“ 
genehmigt. Die Endabrechnung beträgt 
CHF 67‘996.45 und liegt im Rahmen des bewillig-
ten Kredites an der EGV vom 18.06.2015 von 
CHF 68‘000. 
 
 
Bauabrechnung Wasserleitung Neumatt-
strasse Nord 

Der Gemeinderat hat an der letzten Sitzung die 
Bauabrechnung „Wasserleitung Neumattstrasse 
Nord“ genehmigt. Die Endabrechnung beträgt CHF 
81‘534.55. 

Die Kosten liegen rund CHF 4‘900 unter den veran-
schlagten Kosten im Investitionsbudget von 
CHF 86‘400 (EGV-Beschluss vom 11.12.2014). 

Jubiläum Mütter- und Väterberatung 

Frau Edith Bohni leitet seit 25 Jahren die Mütter- 
und Väterberatungsstelle in Zunzgen. Sie ist eine 
sehr profunde Beraterin und begleitet Eltern in 
ihren neuen Aufgaben. Sie hilft bei Stillproblemen, 
bespricht eine individuell angepasste Ernährung 
für das Kind, beobachtet und beurteilt die Ent-
wicklung eines Säuglings respektive eines Klein-
kindes. 

Auch hat sie immer einen Rat für alltägliche Erzie-
hungsfragen und informiert über die Vorbeugung 
von Krankheiten und Unfällen. Sie weiss Bescheid 
über die Pflege des gesunden wie auch kranken 
Kindes und kann die Eltern tatkräftig unterstüt-
zen. 

Der Gemeinderat Zunzgen dankt Frau Bohni für ihr  
langjähriges, professionelles und äusserst ge-
schätztes Engagement zugunsten dem Zunzger 
Nachwuchs und den frischgebackenen Eltern. 

 
  
 
 
Zu vermieten per 1. Oktober 2016 oder nach Vereinbarung 
 
2 ½ Zimmer-Alterswohnung 
 

Im Gemeindezentrum Zunzgen, 
Alte Landstrasse 5, wird per 
1. Oktober 2016 eine 2 ½-
Zimmerwohnung frei. 
 
Die moderne, helle Wohnung ver-
fügt über eine Wohnfläche von rund 
65 m2 und einen Balkon von 6,5 m2, 
Wohnküche mit GWM, Parkettbo-
den, ein rollstuhlgängiges WC mit 
Dusche, Kellerabteil, gemeinsame 
Waschküche, Lift. 
 
 
 
 

Miete CHF 1'170.00, NK CHF 120.00. 
 
Ein Parkplatz in der Einstellhalle kann dazu gemietet werden. 
 
In der zentralen Dorfkernlage sind Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. 
 
Bitte wenden Sie sich für Fragen an die Gemeindeverwaltung Zunzgen, Cristiano Santoro 
�  061 975 96 60 / cristiano.santoro@zunzgen.bl.ch. 
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Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen Gem einde Zunzgen 
 
 
Öffentliche Planauflage 
 
Projekte: S-169371.1 
 Transformatorenstation Hauptstrasse Zunzgen, Neuba u auf Parzelle 1338 

(geplant 2907) 
 Koordinaten: 627903 / 255129 

 
 L-225157.1 
 13 kV-Leitung zwischen den Transformatorenstatione n Hauptstrasse und 

Niedermattstrasse, Umlegung in die neue Transformat orenstation Haupt-
strasse 
 
L-225194.1, 13 kV-Kabel zwischen den Transformatore nstationen Haupt-
strasse und Schulgasse / Hardstrasse, Umlegung  

 
 der EBL, Mühlemattstrasse 6, Postfach, 4410 Liesta l 
 
Beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat ist das oben erwähnte Plangenehmigungsgesuch 
eingegangen. 
 
Die Gesuchunterlagen werden vom 1. September bis zum 30. September 2016  in der Gemein-
deverwaltung Zunzgen öffentlich aufgelegt. 
 
Die öffentliche Auflage hat den Enteignungsbann nach den Artikeln 42-44 des Enteignungsge-
setzes (EntG; SR 711) zur Folge. 
 
Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes (SR 172.021) oder des EntG 
Partei ist, kann während der Auflagefrist beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat, Planvor-
lagen, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, Einsprache erheben. Wer keine Einsprache erhebt, ist 
vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
 
Innerhalb der Auflagefrist sind auch sämtliche enteignungsrechtlichen Einwände sowie Begehren 
um Entschädigung oder Sachleistung geltend zu machen. Nachträgliche Einsprachen und Be-
gehren nach den Artikeln 39-41 EntG sind ebenfalls beim Eidgenössischen Starkstrominspekto-
rat einzureichen. 
 
Eidgenössisches Starkstrominspektorat 
Planvorlagen 
Luppmenstrasse 1 
8320 Fehraltorf 
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Öffentliche Auflage eines Nationalstrassenprojekts 
N02 AP Lärm, Installationen und Antirezirkulationsw and Sissach - Eptingen 
 

1. Das Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energ ie und Kommunikation (UVEK) 

hat gestützt auf Art. 27a bis 27c des Bundesgesetzes über die Nationalstrassen (NSG; SR 725.11), auf Art. 
12 der Verordnung über die Nationalstrassen (NSV; SR 725.111) sowie auf Art. 27 ff des Bundesgesetzes 
über die Enteignung (EntG; SR 711) das ordentliche Plangenehmigungsverfahren eingeleitet. 

2. Öffentliche Planauflage 

Das Projekt liegt während der Auflagefrist beim Kanton Basel-Landschaft und bei der Gemeinde Zunzgen 

während den ordentlichen Schalteröffnungszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

Die Auflage läuft vom 12. September 2016 bis 11. Ok tober 2016. 

Das Bauvorhaben ist zur Veranschaulichung im Gelände ausgesteckt respektive profiliert. Ebenso sind die 
geänderten Grundstücksgrenzen gekennzeichnet. Einwände gegen die Aussteckung oder die Aufstellung 
von Profilen sind sofort, jedenfalls aber vor Ablauf der Auflagefrist beim Eidgenössischen Departement 
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVE K), Kochergasse 6, 3003 Bern , vorzubringen 
(Art. 27a NSG). 

Wird durch die Enteignung in Miet- und Pachtverträge eingegriffen, die nicht im Grundbuch vorgemerkt 
sind, so haben die Vermieter und Verpächter davon ihren Mietern und Pächtern sofort nach Empfang der 
Anzeige Mitteilung zu machen (Art. 32 EntG). 

3. Verfügungsbeschränkung 

Vom Tag der öffentlichen Bekanntmachung der Auflage an dürfen ohne Bewilligung des ASTRA auf dem 
vom Auflageprojekt erfassten Gebiet keine rechtlichen oder tatsächlichen Verfügungen getroffen werden, 
welche die Enteignung oder die Erstellung der projektierten Anlagen erschweren oder verteuern (Art. 27b 
Abs. 3 NSG und Art. 42-44 EntG). 

4. Anhörung betroffener Dritter 

Wer nach den Vorschriften des Eidgenössischen Verwaltungsverfahrensgesetztes (SR 172.021) oder des 
Bundesgesetzes über die Enteignung Partei ist, kann gestützt auf Art. 27d NSG während der Auflagefrist 
gegen das Projekt beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, En ergie und Kommuni-
kation (UVEK), Kochergasse 6, 3003 Bern , schriftlich mit Antrag und Begründung Einsprache erheben. 
Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. Die Gemeinden wahren ihre 
Interessen mit Einsprache. 

Innerhalb der Auflagefrist sind auch sämtliche enteignungsrechtlichen Einwände sowie Begehren um Ent-
schädigung oder Sachleistung geltend zu machen. Nachträgliche Einsprachen und Begehren nach den 
strengen Voraussetzungen in den Artikeln 39 – 41 EntG sind beim UVEK einzureichen. 

5. Öffentlichkeitsveranstaltung 

Am 06. September 2016 um 19.30 Uhr wird in der Turnhalle der Primarschule Dorf in Sissach eine Öffent-
lichkeitsveranstaltung stattfinden. 
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Waldwirtschaft 
Nutzungsperiode 2016/2017 (BL) 

Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum 

Gemäss dem kantonalen Waldgesetz vom 11. Juni 1998 (kWaG, SGS 570) ist die Fläche des 
Waldeigentums massgebend für die Bewilligungspflicht für Holzschläge. Ausgehend von der 
Waldfläche eines Eigentümers oder einer Eigentümerin innerhalb eines Forstreviers wird zwi-
schen betriebsplanpflichtigem (mehr als 25 ha) und nicht betriebsplanpflichtigem (weniger als 
25 ha) Waldeigentum unterschieden. 
Für nicht betriebsplanpflichtige Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer gelten folgende 
Bestimmungen: 

1. Gemäss §20 des kantonalen Waldgesetzes ist jeder Holzschlag bewilligungs- oder melde-
pflichtig. Eine Meldung an den Revierförster ist notwendig für Holzschläge im Rahmen von 
Pflegearbeiten, sowie für die eigene Brennholz- und Nutzholzversorgung. Alle andern Holz-
schläge sind bewilligungspflichtig. 

2. Zuständige Behörde für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum ist der 
Revierförster oder die Revierförsterin jener Gemeinde, in der das Waldeigentum liegt. Er 
oder sie nimmt die Meldung über geplante Holzschläge entgegen, zeichnet die Bäume an 
und entscheidet über die Bewilligungspflicht. 

3. Die Holzschlagbewilligung kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Der Bewil-
ligungsentscheid ist beim Amt für Wald beider Basel anfechtbar. 

4. Für Saaten und Pflanzungen im und zur Neuanlegung von Wald dürfen ausschliesslich Saat-
gut und Pflanzen verwendet werden, deren Herkunft bekannt und dem Standort angepasst 
ist. 

5. Holzschläge ohne Bewilligung oder Meldung, die Missachtung der Bewilligung oder der darin 
aufgeführten Auflagen und Bedingungen sind als Übertretungen im Sinne der eid-
genössischen und kantonalen Waldgesetzgebung strafbar. 

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer wenden sich bei Fragen im Zusammenhang mit ih-
rem Waldeigentum an den Revierförster oder die Revierförsterin. Von ihm oder ihr erhalten Sie 
die notwendigen Auskünfte über Nutzung und Pflege im Wald. Dort können auch die benötigten 
Gesuchsformulare für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Wald bezogen werden. 

Die Gemeinden werden gebeten, diese Bekanntmachung in gebührender Weise zu veröf-
fentlichen. 

Amt für Wald beider Basel 
 
Amt für Wald beider Basel Tel.  +41 (0)61 552 56 59 
Ebenrainweg 25 Fax.  +41 (0)61 552 69 88 
CH – 4450 Sissach www.wald-basel.ch afw@bl.ch 
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Kostenloser 

Häckseldienst 
 
 
 
Das Häckselgut bis zu 10cm dick, gut sichtbar und 
zugänglich am Strassenrand deponieren! 
 
Das gehäckselte Material wird nicht mit-
genommen, es kann für den Kompost oder als 
Abdeckmaterial verwendet werden. Sie können 
auch gerne Einfüllbehälter bereitstellen. 
 
 

Montag,  10. Oktober 2016 
 
 
Anmeldefrist:  bis Mittwoch, 05. Oktober 2016 
 

 

------  � ------------------------------------------------------------------ 

 

 

Anmeldetalon Häckseldienst 
 
Der Talon ist auf der Gemeindeverwaltung Zunzgen einzureichen. Anmeldungen werden aber auch gerne 
telefonisch unter der Telefon.- Nr. 061 975 96 60, per Mail (gemeinde@zunzgen.bl.ch) oder Fax 061 975 
96 79 entgegengenommen. Besten Dank! 
 

� Bitte beachten Sie, dass aus organisatorischen Grün den nach Ablauf der Anmeldefrist keine 
Anmeldungen mehr berücksichtigt werden können! 

 
 

Montag, 10. Oktober 2016   
 
 
Name / Vorname   
 
Strasse / Nr.   
 
Telefon-Nr.   
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Die Einwohnergemeinde Sissach bewilligt folgende Anlässe: 
 

Samstag, 17. September 2016 

für den Bezirksleiterkurs, die Benützung der Lokalitäten der Sekundarschule „Tannenbrunn“, 
Sporthalle G1-G3, Turnhalle F, Hartplatz B sowie die Garderoben und Duschen. 
 
 
 
 

Samstag, 24. September 2016 

für den Jährlichen Leistungstest (PISTE), die Benützung der Lokalitäten der Sekundarschule 
„Tannenbrunn“, Sportplatz 1 (nur 400m-Rundbahn), 1 Theorieraum sowie die Garderoben und 
Duschen. 
 
 
 
 

Fahrkurse G40 im Raum Sissach 
 

Die Fahrkurse bei der Landwirtschaftlichen Schule 
finden an folgenden Daten statt: 
  

 05.09. + 13.09.2016 

 
Der Instruktor, Salamin Jean-Richard (079 330 69 94) 
ist für diese Kurse verantwortlich. 
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Zivilstandsnachrichten 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Geburten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.06.2016 
 
 
07.07.2016 
 
 
21.07.2016 
 

 
Lotta Martin 
Dägermattweg 2 
 
Jola Asani 
Alte Landstrasse 18 
 
Johan Max Zurfluh 
Bruggackerweg 17 
 

 
Todesfälle  
 
 
 
 
 
 

 
21.08.2016 

 
Hanspeter „Hampe“ Wettstein 
Alte Landstrasse 16A 

Lotta Martin 
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Hauskehricht, Grünabfuhr, Altmetall und Altöl 
 

Altmetall und Altöl (beim Werkhof) 
 
Freitag,  23.09.2016 13.00-14.30 Uhr 
Samstag,  24.09.2016 09.00-10.30 Uhr 
 
Freitag, 28.10.2016 13.00-14.30 Uhr 
Samstag, 29.10.2016 09.00-10.30 Uhr 
 

Hauskehricht 
Jeweils montags 
 
 

 
Weitere Infos und Download des Abfallkalenders:  www.zunzgen.ch/de/verwaltung/abfallfs/ 
 

 
Grüngut-Abfuhrdaten 
(Montags, 13.00 Uhr) 

 
� 05.09.2016 
� 19.09.2016 
� 03.10.2016 
� 17.10.2016 
 
 

 

 

Nächste Altpapier- und Kartonsammlungen 
 
21. September 2016 - Altpapier 
22. September 2016 - Karton 
 
Vormittag: Altpapiersammlung (ab 07.30 Uhr) 
Vormittag: Kartonsammlung (ab 07.30 Uhr) 
 gleicher Standort wie Kehricht! 
 
� Altpapier gebündelt bereitstellen 
� Wir können kein Altpapier in Papier- oder Plas-

tiksäcken, in Schachteln oder Tragtaschen annehmen. Derartige 
Verpackungen müssen wir stehen lassen! 

� Altpapier von Fremdstoffen befreien (kein Karton od. Plastik) 
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Termine im Monat September 2016 
 
Frauenwandergruppe   1. September ganztägig 
Plauschjassen  9. September  
Seniorenmittagstisch 15. September 
Z’Morgetisch 13. / 27. September ( ab 9 Uhr ) 
Z’Vieritisch 20. September 
Seniorenturnen jeweils Montag (16.30 – 17.30 Uhr) 
Krabbelgruppe  jeweils Montag ( 9 – 11Uhr) 
Schülermittagstisch jeweils Dienstag  
Kochkurs   6. / 13. September 
 
 
 

Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren 
 
 

Wann    Donnerstag, 15. September 2016 
   (nächstes Datum: 20. Oktober 2016) 
 
Zeit   12.00 Uhr 
 
Wo   Untere Turnhalle Zunzgen 
 
Wer Seniorinnen und Senioren, welche in Zunzgen wohnhaft sind. 
 
Kosten   CHF 12.- pro Person (inkl. Getränk und Kaffee) 
 
 
� Anmeldung bis Freitag, 9. September 2016 an: 
Regula Hammel, Grundackerstr. 4  Tel. 061 971 81 56  
Prisca Bitterli,     Steinenweg 129  Tel. 061 971 3 8 52 
 
Über eine rege Teilnahme freuen wir uns. 
 
     Der Vorstand und das Mittagstischteam 
 

�…………………………………………………………………………………………… 
 

 
Anmeldung zum Mittagstisch vom Donnerstag, 15. September 2016 
 
Name:……………………………………………………………………………………. 
 
Adresse: ……………………………………………………………………………….. 
 
Einzelperson   � mit Partner   � 
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Frauenwandergruppe 
 

Lust zu wandern? Es gibt nichts Schöneres als im Kreise von Gleichgesinnten bekannte 
und unbekannte Gebiete in der Region kennenzulernen. 
 

  Wann: Donnerstag, 1. September ganztags 
  (nächste Wanderung: 6. Oktober) 

 
Treffpunkt: Post Zunzgen  
 

Zeit:  8.05 Uhr (Postauto 8.16 Uhr) 
 

Billet: ca. 38 Franken, mit 1/2 tax 19 Franken 
 

Wanderung:  Herzogenbuchsee – Steinhof –  
 Burgäschisee 
 ca. 3 ½  Stunden 
 

Mittagessen:  Restaurant Seeblick 
    
Rückkehr: Ankunft Sissach ca. 17 Uhr   
    

  Leitung :  Babette Mathys  061 971 57 71 
   Erika Zimmermann 061 971 27 08 
 

� Anmeldung: bis spätestens 22. August 2016 an 
Babette Mathys 

   

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen eine gemütliche und frohe Wanderung und hoffen 
auf eine grosse Wandergruppe. 
 

 Der Vorstand und die 
 Wandergruppenleiterinnen 
 
Versicherung ist Sache der Teilnehmerinnen. 
 

z’Vieritisch 
 

In gemütlicher Atmosphäre Kaffee und Kuchen geniessen, alte Kontakte pflegen, neue 
Leute kennen lernen, Freundschaften schliessen, zuhören, erzählen, nicht allein sein, 
sich entspannen usw., dazu bieten wir Ihnen eine Gelegenheit! 
 

Wer:  Frauen und Männer jeden Alters  
 
Wann:  Dienstag, 20. September 2016 
 (nächstes Datum: 18. Oktober 2016)  
 
Wo:  Foyer Gemeindezentrum Zunzgen 
 
Zeit:  ab 14.15 – 16.30 Uhr 
 
Kosten:  Fr. 4.- 
 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich! 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
Der Vorstand und die Z’Vieritisch-Teams 



Frauenverein  BüZ | September 2016 | Seite 14 

 

 

Fahrdienst Stellvertretung  
 

Vom 5. – 23. September 2016  wird die Vermittlung übernommen von: 
 

Bettina Misteli 
Tel. 061/ 971 90 31 

 
 

 
Vom 26. – 30. September 2016  wird die Vermittlung übernommen von: 

 
Prisca Bitterli 

Tel. 061 971 38 52 
      
  

 
Ab 3. Oktober 2016  ist wieder Silvia Perez, Tel.  061 971 65 84, für die 
Vermittlung des Fahrdienstes zuständig 
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Die Vorflugkontrolle ist eingeläutet! 

„Boeing-Boeing“ 

Unser nächster Mehrakter rollt  

in Richtung Startbahn 

Flugdaten: 

Freitag, 21.10.  20:00h Einlass ab 18:30h 
Samstag, 22.10. 20:00h Einlass ab 18:30h 
Sonntag, 23.10. 12:00h Einlass ab 10:00h 
Freitag, 28.10.  20:00h Einlass ab 18:30h 
Samstag, 29.10. 20:00h Einlass ab 18:30h 

Weitere Informationen unter http://www.theater-zunzgen.ch oder 
https://www.facebook.com/theaterzunzgen 

 

Die Reservation der Sitzplätze ist ab dem  

1. Oktober über unser Onlinereservationssystem  

unter www.theater-zunzgen.ch oder 

telefonisch unter 077 413 24 90 möglich. 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 
 
 
 
 
 

 
Quellangabe Bilder: 

Bild unten rechts: http://de.dreamstime.com 
Bild unten Mitte: http://www.clipartpanda.com 

Bild unten links: http://de.dreamstime.com 
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Liebe Pfarreimitglieder 

Sie wohnen im Pfarreigebiet der Pfarrei St. Josef in Sissach und zählen zu unseren Kirchen-

mitgliedern? 

Für die neue 4-jährige Amtsperiode ab Januar 2017 suchen wir neue Revisoren. Interessierte 

melden sich bitte bei nadja.bergamasco@bluewin.ch oder Telefon 061 971 13 79. 

 

Nadja Bergamasco 

 

Kirchgemeinderat Sissach 

Ressort Personal 

 

Römisch-katholisches Pfarramt 

Breithagweg 5 

4450 Sissach 
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